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Deutscher Bundestag

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

mit E-Mail vom 16. Mai 2019 bitten Sie:

„bitte senden Sie mir Folgendes zu:

- Eine Aufstellung, welcheTeile der IT-Infrastruktur des
Bundestagesbereits (teilweise) kompatibel zum IP-Protokoll in
der Version 6 als Nachfolger der Version 4 ist.

- Falls (Teile) der Infrastruktur nicht kompatibelsind,ist eine
solche Umstellung geplant oder wurdesie bereits untersucht?

- Falls eine (teilweise) Umstellung geplantist: In welchem
Zeitrahmen ist die Umsetzung vorgesehen?

- Falls eine Umsetzung nicht geplantist: Mit welcher
Begründungerfolgte ein Aufschub/Ablehnung?

Hintergrund dieser Anfrage ist die globale Knappheit an IPv4-

Adressen und die diesbezüglich als "Best Current Practice" von

der Internet Engineering Task Force (IETF) empfohlene

Umstellung auf IPv6“.
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Ihr Antrag ist bei mir eingegangen und wird auf der Grundlage

des IFG bearbeitet. Aufgrund der Vielzahl momentan

eingehender IFG-Anfragen bitte ich um Verständnis, dass es

gegenwärtig leider zu Verzögerungen bei der Bearbeitung

kommenkann.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

 


